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 Veröffentlicht am 25.06.1969

Norm

StGB §34

Rechtssatz

Wenn jemand seinen Dienstgeber bestiehlt, begeht er das quali7zierte Verbrechen eines Dienstdiebstahles und es

kann einem solchen Täter nicht anderseits als mildernd angerechnet werden, daß er die Diebstähle an

Vermögenswerten seines Dienstgebers verübte, zu denen er leichter als ein Fremder Zutritt hatte.
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Schlagworte

SW: Arbeitgeber
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